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Das BAW-Merkblatt "Bauwerksinspektion" (MBI), Ausgabe Juli 

2010 ergänzt die VV-WSV 2101 (2009) „Bauwerksinspektion“ und 

das Merkblatt „Schadensklassifizierung an Verkehrswasserbauwer-

ken“ (MSV) hinsichtlich Vorbereitung, Durchführung und Ergebnis-

darstellung der Bauwerksinspektion.  

 

Hiermit führe ich das Merkblatt Bauwerksinspektion für den Ge-

schäftsbereich der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 

ein. Es ersetzt die folgenden, bisher noch in Teilen gültigen BAW-

Merkblätter zur Bauwerksinspektion: 

- Schiffsschleusenanlagen -Massivbau-, 

- Schiffsschleusenanlagen -Stahlwasserbau-, 

- Wehranlagen und 
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- Düker und Durchlässe. 

 

Das MBI wird einer regelmäßigen Fortschreibung unterzogen, um die 

Erfahrungen und neuen Erkenntnisse aus laufenden Inspektionen zeit-

nah zu berücksichtigen. Die Anlagen des MBI sind so konzipiert, dass 

sie als Einzelblätter in die jeweilige Bauwerksinspektionsakte einge-

fügt werden können. 

 

Das Merkblatt steht auf den Internetseiten der BAW 

(http://www.baw.de) unter „BAW-Publikationen/ Merkblätter, Emp-

fehlungen und Richtlinien“ zum Download zur Verfügung. 

 

Dieser Erlass wird in das Verzeichnis „Technisches Regelwerk – 

Wasserstraßen (TR-W)“ im WSV-Intranet unter Abschnitt 7 „Richtli-

nien und Merkblätter“ aufgenommen und im Verkehrsblatt veröffent-

licht.  

 

Im Auftrag 

 

Gabriele Peschken 

 

 


